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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1971

Norm

StPO §270 Abs2 Z7

Rechtssatz

Die Ermessensentscheidung des Gerichtes, mit der ein bedingt aus der Strafhaft entlassener Erwachsener gemäß § 13

Abs 2 Satz 1 BedVG unter Schutzaufsicht gestellt wird, bedarf einer entsprechenden Begründung; der bloße Hinweis

auf die erwähnte Gesetzesstelle genügt nicht.
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